
  

 

          
    

 
               

               
                   

       

 
  

              
         

                

  
       

            
           

           
            
          

            
          

      

            
       

          

 
  

         

          
         

             
          

                 
            

          
           

            
             

            
          

Amtliche Bekanntmachung 

3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Neuss 
vom 6. November 2020 

Aufgrund des § 7 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Neuss in seiner Sitzung am 
15. Dezember 2023 folgende Satzung beschlossen: 

Artikel I 

Die Hauptsatzung der Stadt Neuss vom 6. November 2020 (in der Fassung der 2. Änderungs-
satzung vom 18. Februar 2022) wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 6 werden die §§ 6a, 6b und 6c eingefügt und wie folgt gefasst: 

„§ 6a 
Bildaufnahmen/Film- und Tonaufnahmen in Sitzungen des Rates 

(1) Film- und Tonaufnahmen von den Ratsmitgliedern mit dem Ziel der Veröffentlichung 
sind von der Verwaltung und/oder von dieser beauftragten Dritten in öffentlicher 
Sitzung zum Zwecke der Direktübertragung von Sitzungen des Rates und seiner 
Gremien im Internet oder der Einstellung eines Mitschnittes in das Internet zulässig. 
Die*Der Bürgermeister*in bestimmt die Internetadresse auf der Internetseite des Rates 
der Stadt Neuss, unter der der Mitschnitt abgerufen werden kann. Mitschnitte von 
Ratssitzungen sind mit der Bereitstellung der Niederschrift, spätestens aber zwei 
Wochen nach der Sitzung zu löschen. 

(2) Über das Vorliegen einer Gefährdung der Ordnung der Sitzung entscheidet die*der 
Bürgermeister*in oder ihre*seine Vertretung bei der Sitzungsleitung. 

(3) Die Regelungen finden auf Sitzungen der Ausschüsse entsprechende Anwendung. 

§ 6b 
Digitale und hybride Durchführung von Sitzungen in besonderen Ausnahmefällen 

(1) In besonderen Ausnahmefällen wie Katastrophen, einer epidemischen Lage oder 
anderen außergewöhnlichen Notsituationen kann die Durchführung von Sitzungen des 
Rates und der Ausschüsse in digitaler Form erfolgen (digitale Sitzung), sofern die dafür 
erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind (§ 47a Abs. 1 GO NRW). 

(2) Der Rat stellt das Vorliegen eines Ausnahmefalles nach § 47a Abs. 1 GO NRW mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder fest und entscheidet zugleich darüber, ob 
infolgedessen digitale oder hybride Sitzungen durchgeführt werden. In dem Beschluss 
ist festzulegen, für welchen Zeitraum Sitzungen in digitaler oder hybrider Form 
durchgeführt werden (längstens für einen Zeitraum von zwei Monaten) und ob die 
Durchführung in digitaler oder hybrider Form für den Rat und die Ausschüsse gelten 
soll. Die Beschlussfassung kann in einer Sitzung des Rates, durch Stimmabgabe im 
Umlaufverfahren oder in geeigneter elektronischer Form, die die Textform wahrt, 



              
             

          
     

               
      

 
  

    

             
            

        
 

           
           

            
               

            
            

           
         

            
         

   

 
           

           
          

 

               

 

  

           

 

 

 
 

 
 

       
 

erfolgen. Die Beschlussfassung soll so rechtzeitig erfolgen, dass die Frist des § 47 Abs. 
2 GO NRW gewahrt werden kann. Die Verlängerung ist bei einem weiteren Andauern 
des besonderen Ausnahmefalles möglich. Für den Beschluss über eine Verlängerung 
gelten die vorgenannten Sätze entsprechend. 

(3) Die Aufhebung eines Beschlusses nach Absatz 2 ist im Rat mit der Mehrheit der 
Stimmen der Mitglieder des Rates zulässig. 

§ 6c 
Hybride Durchführung von Ausschusssitzungen 

(1) Ausschüsse des Rates dürfen auch außerhalb der besonderen Ausnahmefälle nach § 47a 
GO NRW hybride Sitzungen durchführen. Dies gilt nicht für die Pflichtausschüsse nach 
§ 59 GO NRW (Haupt- und Sicherheitsausschuss, Finanzausschuss, Rechnungsprü-
fungsausschuss). 

(2) Den jeweiligen Ausschüssen bleibt die Entscheidung über eine Durchführung hybrider 
Sitzungen vorbehalten. Der Beschluss darüber, ob eine Sitzung des Ausschusses als 
hybride Sitzung durchgeführt werden soll, ist mit einfacher Mehrheit zu fassen. Die 
Beschlussfassung soll so rechtzeitig erfolgen, dass die Frist des § 47 Abs. 2 GO NRW 
gewahrt werden kann. Der Beschluss kann frühestens mit Wirkung für die jeweils 
nächste Ausschusssitzung erfolgen. Jeder Ausschuss im Sinne des Absatzes 1 kann einen 
Vorratsbeschluss darüber treffen, ob die weiteren Sitzungen des Ausschusses in der 
jeweiligen Wahlperiode als hybride Sitzungen durchgeführt werden. Der Ausschuss 
kann einen nach Satz 5 getroffenen Vorratsbeschluss mit einfacher Mehrheit für einzelne 
Ausschusssitzungen oder insgesamt mit Wirkung frühestens für die nächste 
Ausschusssitzung wieder aufheben.“ 

2. Nach § 12 Abs. 5 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) Anträge auf Ersatz des Verdienstausfalls bzw. der mandatsbedingten Abwesenheit vom 
Haushalt sind innerhalb einer Frist von zwei Jahren zu stellen.“ 

3. In § 18 Abs. 1 wird vor dem Wort „sechs“ das Wort „maximal“ eingefügt. 

Artikel II 

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 



 
               
              

               
        

            
      

 
         

   
           

     
         
             
            

 
   

 
 
 
 
 

  
 

 

 

Hinweis: 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), kann die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Neuss, den 19.12.2023 

Reiner Breuer 
Bürgermeister 
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